
Anhang 1

Besoldungsklassen und Einstufungen des haupt- oder teilzeitlichen Gemeindeper-
sonals

(

(
l

l

l

17

Lohnklasse Kaufmännische Funktion Handwerkliche Funktion

8 Technischer Dienst

9 Technischer Dienst

10 Technischer Dienst

11 Technischer Dienst

12 Verwaltungsangestellte/r Technischer Dienst

13 Verwaltungsangestellte/r Technischer Dienst

14 Verwaltungsangestellte/r

15 Verwaltungsangestellte/r
Gemeindeschreiber/in

16 Verwaltungsangestellte/r
Gemeindeschreiber/in

Finanzverwalter/in

17 Gemeindeschreiber/in

Finanzverwalter/in

18 Gemeindeschreiber/in

Finanzverwalter/in

19 Gemeindeschreiber/in

Finanzverwalter/in

20 Finanzverwalter/in



Anhang 2

Besoldungen der Lehrperronen

Die Lehrpersonen unterstehen den jeweils geltenden Bestimmungen (insbesondere Volksschulge-
setz, Lehrerbesoldungsgesetz, Staatspersonalgesetzgebung und dazugehörende Erlasse) und
dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) des Kantons Solothurn vom 25. 10.2004.

(

(

§ I Geltungsbereich

Den Bestimmungen dieses Reglementes unterstehen die Lehrpersonen an der Primarschule
(inkl. Werkunterricht) sowie des Kindergartens, welche unbefristet oder befristet angestellt
sind, sowie auch die vom Amt für Volksschulen des Kantons Solothurn eingesetzte Lehrperso-
nen.

§ 2 Aufsicht

Die Lehrpersonen unterstehen der Schulleitung, in fachlicher Hinsicht dem zuständigen Schul-
Inspektorat.

§ 3 Amtsdauer

Die Entstehung und Dauer des Anstellungsverhältnisses untersteht Art. 38 des Gesamtar-
beitsvertrags (GAV) des Kantons Solothurn.

§ 4 Besoldung

Die Lehrpersonen werden gemäss Art. 239 bzw. Art. 384 - 395 des Gesamtarbeitsvertrags
(GAV) des Kantons Solothurn entlöhnt.

§ 5 Haftpflicht

Die Haftpflichtversicherung richtet sich nach § 21 der Dienst- und Gehaltsordnung (DGO) der
Einwohnergemeinde Kleinlützel.

§ 6 Unfalfüersicherung

Die Einwohnergemeinde Kleinlützel versichert die Lehrpersonen gegen die Folge von Berufs-
und Nichtberufsunfällen gemäss § 54 der Dienst- und Gehaltsordnung (DGO).
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Anhang 3

Lohntabelle
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Anhang 4

Honorare, Entschädigungen und Sitzungsgelder für nebenamtliche Funktionen und
Behördenmitglieder

Gemeinderat / Beamte Entschädigung in Fr.

Gemeindepräsident/Gemeindepräsidentin
Ge mei nde-Vize präsident/Gem ei nde-Vize präside ntin
GemeinderaUGemeinderätin

12'000.00

3'500.00

3'000.00

Friedensrichter / Friedensrichterin 550.00

Sitzungsgeld pro Gemeinderatssitzung 50.00

( Kommissionen

Baukommission

Präsident/Präsidentin

Aktuar / Aktuarin

3'600.00

1'OOO.O0

Natur- und Umweltschutzkommission

Präsident/Präsidentin

Aktuar/Aktuarin

550.00

350.00

Rechnungsprüfungskommission

Präsident/Präsidentin

Aktuar/Aktuarin

550.00

150.00

Wahlbürokommission

Präsident/Präsidentin 550.00

Feuerwehr

Kommandant/Kommandantin

Vize-Kommandant/Vize-Kommandantin

Aktuar/in (Administrator)
Offizier/in Atemschutz

Materialwart/in

Fahrzeugchef/in
Offizier/in

AS-Gerätewart/in

Mannschaftssold

Kadersold

Brandsold

Fahrschule, TLF-Ausbildung
Abendsitzungen

pro Stunde
pro Stunde
pro Stunde
pro Fahrstunde
pro Sitzung

2'500.00

800.00

800.00

800.00

600.00

400.00

200.00

300.00

20.00

20.00

25.00

40.00

40.00

20



übrige Funktionen

Winterdienst

Pauschale für Bereitstellung (während 5 Monaten) pro Monat
Einsatz pro Stunde

Ackerbaustelle

250.00

27.00

1'550.00

(

Angestellte und Nebenämter im Stundenlohn

Hauswartdienst Gemeindehaus / Gemeindesaal / Werkhof

Gärtnerarbeiten Friedhof / Rabatten

Weitere Tätigkeiten mit Entschädigungen nach Aufwand

Ansatz pro Stunde in Fr.
Grundsätzlich beträgt die Entschädigung pro Stunde
(!nkl. 9,70 % Ferien-, 3,0 % Fe!erfagsan?e!l und 8.33 % An}e!l 13. Monafslohn)

Einsatz von Jugendlichen bei Reinigungsarbeiten in Schulhäusern
und anderen öffentlichen Gebäuden

25.00

15.00

Tag- und Sitzungsgelder

?

Halbtagesentschädigung 100.00

Ganztagesentschädigung 200.00

Delegierte, die im Auftrag des Gemeinderates, einer Kommission oder gesfützt auf eine kantonale
Verordnung Kurse, Tagungen, Konferenzen oder ähnliches besuchen, haben Anrecht auf ein Tag-
geld. Werden von anderen Instanzen Entschädigungen ausgerichtet, werden diese vom Taggeld in
Abzug gebracht, oder falls sie höher ausfallen, entfällt das Taggeld.

Sitzungsgeld

Sitzungen Kommissionen

Wahlbüro

Einsatz

40.00pro Sitzung

pro Stunde 27.00

?

Entschädigung Benützung Privatfahrzeug

Benützung öffentliche Verkehrsmittel

Übrige Auslagen

pro Kilometer

Kosten 2. Klasse

effektive Kosten nach Belegen

0.70

21



1. Teuerungsanpassung (§ 44 DGO)

Die Entschädigungen basieren auf dem Landesindex der Konsumentenpreise auf Basis Dezem-
ber 2005= 100 Punkte. Die Spesen-Entschädigungen werden nicht der Teuerung angepasst.

2. Vorzeitiger Rücktritt

Die vorstehenden Entschädigungen basieren auf einer Jahresentschädigung. Nebenamtlichen
Funktionären und Behördenmitgliedern, die während des Jahres zurücktreten, werden die Ent-
schädigungen anteilmässig entrichtet.

3. Zusätzliche Entschädigungen

Nebenamtliche Funktionäre und Behördenmitglieder haben grundsätzlich keinen Anspruch auf
zusätzliche Entschädigungen. Vorbehalten bleiben Taggeldentschädigungen für die Besuche
von Kursen, Tagungen, Konferenzen und ähnliches sowie Sitzungsgelder.

(

Der Gemeinderat kann in Ausnahmefällen, auf Gesuch hin, zusätzliche Entschädigungen bewil-
ligen, wenn aussergewöhnliche Zusatzarbeiten anfallen.

4. Arbeitshilfsmittel

Es wird keine separate Entschädigung für Arbeitshilfsmittel (PC, Telefon etc.) ausgerichtet.

(
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